
· 
XIV. Gesetzgebungsperiode 

: DER BUNDESfi'ßNISTER 
'.' FUlR. UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 10.000/96-Parl/77 Wien, am 15. Jänner 1978 

An die 
PARLAMENTSDIREKTION 

Parlament 
1017 Wie n 

11f95/AB 

1978 -m- 25 
. zu 1561/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1561/J-NR/77., 

betreffend Erweiterungsbauten des Bundesgymnasiums in 

Klosterneuburg, die die Abgeordneten Mag. HÖCHTL und Genossen 

am 1601201977 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu 

beantworten: 

ad 1) Die Schaffung ordnungsgemäßer Raumverhältnisse am Bundes­

gymnasium Klosterneuburg ist ein bereits seit langem an­

gestrebtes Vorhaben der Unterrichtsverwaltung~ Die für 

eine Realisierung erforderlichen Grundflächen konnten 

jedoch vorerst nicht erworben werden; ein bereits aus­

gearbeitetes Projekt mußte aus diesen Gründen zurück­

gestellt werden. Durch Grundstücksschenkungen durch die 

Stadtgemeinde Klosterneuburg war es möglich, mit der 

Planung des Erweiterungsbaues und der Generalsanierung 

zu beginnen. 

ad 2) Im Zuge der Erweiterung und Generalsanierung des Schul­

gebäudes werden die notwendigen baulichen Vorkehrungen 

(Stiegenhaus) zur Schaffung ausreichender Fluchtmöglich­

keiten im Hinblick auf den vergrößerten Baubestand ge­

schaffen werden. 

ad 3) Das Erweiterungsprojekt umfaßt auch die Schaffung neuer 

Turnsäle für die Anstalt; die bisherigen Turnsäle werden 

einer anderen Widmung zugeführt werden. Sanierungsarbeiten 

1495/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



= 2 -

am dzt. Turnsaal würden daher einen verlorenen 

finanziellen Aufwand darstellen. 

ad 4) Die im Budget 1978 für den Bundesschulbau·verfügbaren 

Mittel mußten für die Weiterführung bzwoFertigstellung 

bereits laufender Bauvorhaben Verwendung finden. Es ist 

daher das Projekt Klosterneuburg im BVA 1978 nicht 

dotie~t; auch wäre im Hinblick auf den gegebenen 

Planungsstand (Vorentwurf) der Baubeginn 1978 auch 

ba~technisch nicht gewährleistet. 

ad 5) Baubeginn und Fertigstellung des Vorhabens werden von 

der Sicherung der erforderlichen finanziellen Mittel 

und der Dringlichkeitsreihung der Neubauprojekte des 

Landesschulratesfür Niederösterreich abhängig sein~ 

Derzeit hat der Landesschulrat für Niederösterreich 

das Projekt an 3. Stelle der Schulneubauten in Nieder­

österreich gereiht. 
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